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Evaluierung psychischer Belastungen (nach ASchG) 

Eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit in Bezug auf Aufgabenanforderungen, Tätigkeit, 
Arbeitsabläufe, Arbeitsorganisation, Organisationsklima und Arbeitsumgebung ist für den 
Erhalt und zur Förderung der Gesundheit von Mitarbeitenden unerlässlich geworden. Die 
Evaluierung psychischer Belastungen, die nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 
regelmäßig durchzuführen ist, dient der Überprüfung der Arbeitsplatzbedingungen im 
jeweiligen Arbeitsbereich. Am Ende des Evaluierungsprozesses werden Maßnahmen festgelegt, 
die zur Verminderung von festgestellten Belastungen führen. 

 

Ablauf der Evaluierung psychischer Belastungen 

 

8. Umsetzen und Prüfen (§ 4 ASchG)

Die Arbeitsplatzevaluierung muss regelmäßig wiederholt und die Umsetzung überprüft werden (gem. § 4 Abs. 5 Z 2a 
ASchG beispielsweise auch nach Zwischenfällen mit erhöhter psychischer Fehlbeanspruchung) .

7. Dokumentation (§ 5 ASchG)
Alle festgestellten psychischen Gefährdungen und die Maßnahmen sind im Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

Dokument festzuhalten. Betriebsräte, SVPs und ArbeitnehmerInnen sind einzubinden.

5. Maßnahmen ableiten (§ 4 und 7 ASchG)
Vertiefte Analyse der konkret negativ belastenden Arbeitssituationen (z.B. durch Einzel- oder Gruppengespräche), um 

ursachenbezogene und kollektiv wirksame Maßnahmen ableiten zu können (§ 7 ASchG).

4. Ermittlung (§ 4 ASchG)
Erhebung mit standardisiertem und geeignetem Verfahren nach ÖNORM EN ISO 10075-3 durchführen (geprüfte 

arbeitspsychologische Diagnoseverfahren)

3. Information

Alle Führungskräfte und ArbeitnehmerInnen sollen vorab über Ziele und Ablauf informiert werden.

2. Konzept
Auswahl eines anerkannten Verfahrens: wann, durch wen Belastungen für welche Organisationsbereiche bzw. welche 

Tätigkeitsgruppen erfasst werden und wie der Evaluierungsablauf im Detail erfolgen soll.

1. Start
Informationen sammeln, interne Steuergruppe einrichten (Fachleute wie Arbeits- und OrganisationspsychologInnen, 

ArbeitsmedizinerInnen, Sicherheitsfachkraft, Betriebsrat)


